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Öffentlicher Teil: 
 

1.  Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und der Beschlussfä-
higkeit 

 
Protokoll: 

Der Vorsitzende Herr Lechner eröffnete die Sitzung des Naturschutzbeirates um 17:03 
Uhr und begrüßte alle Anwesenden. Er stellte den form- und fristgerechten Zugang der 
Einladung und die Beschlussfähigkeit des Beirates fest. 
 
 

 
 
 
  

2.  Verpflichtung von Beiratsmitgliedern 
 

Protokoll: 

Herr Schmitz teilte mit, dass der Amtsleiter Herr Clever und der Dezernent Herr Man-
kowsky aus terminlichen Gründen an der Sitzung nicht teilnehmen konnten.  
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Herr Schmitz verkündete, dass der Kreistag zwei neue stellvertretende Beiratsmitglieder 
gewählt habe. Zum einen den anwesenden Herrn Theo Kamp für den Bereich Garten-
bau, der Herrn Karl-Heinz Compes ablöse, und zum anderen Herrn Heinz-Peter Korte 
für den Bereich Sport, der Herrn Holger Trappen ersetze. 
 
Zwei anwesende stellvertretende Beiratsmitglieder waren in dieser Wahlperiode noch 
nicht verpflichtet worden: Herr Theo Kamp und Herr Karl Schütz. Die Verpflichtung nahm 
nun der Vorsitzende Herr Lechner vor, der die Verpflichtungsformel vorlas. Die beiden 
neuen Mitglieder nahmen die Verpflichtung an, indem sie die Verpflichtungserklärung 
unterschrieben. 
 
Herr Schmitz wies Herrn Kamp darauf hin, dass er in der Sitzung als Zuhörer teilnehme, 
da sein zugehöriges ordentliches Mitglied, Herr Esser, anwesend war. 
 

 
 
 
  

3.  Bericht des Vorsitzenden 
 

Protokoll: 

Der Bericht des Vorsitzenden für den Zeitraum seit der letzten Sitzung des Naturschutz-
beirates lag allen anwesenden Mitgliedern vor und ist dieser Niederschrift als Anlage 
beigefügt.  
 

 
 
 
  

4.  Bau eines Radweges und Entwässerung der Stürzelberger Straße, 
Stadt Dormagen 
Vorlage: 68/3045/XVI/2019 

 
Protokoll: 

Herr Schmitz verwies auf die Erläuterung in der Sitzungsvorlage und führte hierzu kurz 
aus, dass die ursprünglich geplante Umsetzung der Entwässerungsanlage und des Geh- 
und Radweges sowie die Anlage der Allee den Erwerb umfangreicher Flächen erfordert 
hätte, die seit dem Jahr 2003 seitens der Stadt Dormagen nicht erworben werden konn-
ten.  
 
Es sei kaum möglich gewesen, für die Entwässerungslage selbst Flächen zu erwerben, 
so dass diese sehr gedrängt ausfalle. Aufgrund der geringen Flächenverfügbarkeit habe 
die Stadt Dormagen umplanen müssen und beabsichtige nun, den Radweg direkt an die 
Stürzelberger Straße anzuschließen. Eine Allee könne nicht mehr angelegt werden, aber 
es werde wenigstens Bankette geben.  
 
Die Maßnahme selbst sei erforderlich. Wer den derzeitigen Geh- und Radweg kenne, 
wisse, dass es sich höchstens um einen einspurigen Weg handle, der viel befahren 
werde und vonnöten sei. Die Straße sei schmal und werde durch den Ausbau auch nicht 
breiter. Die Kompensation erfolge wiederum mangels in diesem Bereich verfügbarer Flä-
chen aus dem Ökokonto. Da die Kompensation direkt an der Straße nicht möglich sei, 
spiele es kaum noch eine Rolle, dass hierfür ein Ökokonto genutzt werden soll. Der 
Eingriff sei zweidimensional. Insofern gebe es nichts zu verdecken oder optisch bzw. 



Niederschrift über die 13. Sitzung des Naturschutzbeirates am 12.02.2019 Seite 5 

 

 
ästhetisch zu kompensieren. Nach Einschätzung der Unteren Naturschutzbehörde könne 
dem dargestellten Vorhaben daher aus Gründen des überwiegenden öffentlichen Inte-
resses unumwunden zugestimmt werden. 
 
Der Vorsitzende Herr Lechner bestätigte, dass die Straße viel befahren und das Vorha-
ben notwendig sei. Die Umstände, die dazu geführt hätten, dass die ursprüngliche Pla-
nung nicht umgesetzt werden konnte, bezeichnete er als Trauerspiel und ließ über die 
geänderte Planung der Stadt Dormagen abstimmen. 
 
 

 

Beschluss: 

Der Naturschutzbeirat erhebt keinen Widerspruch gegen die Erteilung einer Befreiung 
gem. § 67 Abs. 1 BNatSchG für den Ausbau der Stürzelberger Straße zwischen Zons und 
Stürzelberg einschließlich der Anlage einer Regenwasserversickerungsanlage mit einer 
Zufahrt durch den nördlich liegenden geschützten Landschaftsbestandteil 6.2.4.7 nach 
dem Landschaftsplan II – Dormagen - / § 39 Abs. 1 Ziff. 1, 2 LNatSchG NRW entspre-
chend der vorgestellten Planung der Technischen Betriebe Dormagen AöR. 
 

Abstimmungsergebnis: 

Einstimmig ohne Stimmenthaltungen. 
 
 
  

5.  Entwässerung des geplanten Kunstrasenplatzes Delrath, Stadt Dor-
magen 
Vorlage: 68/3076/XVI/2019 

 
Protokoll: 

Der Vorsitzende Herr Lechner führte kurz ein, dass in Dormagen-Delrath ein nicht im 
Landschaftsschutzgebiet befindlicher Kunstrasenplatz errichtet werden soll. Hierfür sei 
es notwendig, diesen über eine Rinne in das naheliegende Gewässer zu entwässern, das 
im Landschaftsschutzgebiet liege. 
 
Herr Göbert fragte, ob über das abgeführte Wasser möglicherweise auch Kunststoffpar-
tikel in den Teich eingetragen würden. Herr Schmitz berichtete, dass er diese Frage 
bereits an die Untere Wasserbehörde gerichtet habe und diese ihm versichert habe, dass 
es sich bei dem eingeleiteten Wasser soweit um sauberes Wasser handle. Das Nieder-
schlagswasser werde ohne Granulatbestandteile, abgebrochene Härchen oder derglei-
chen in den Teich eingeleitet. Herr Steiner fügte hinzu, dass dies auch mit dem Aufbau 
des Sportplatzes zusammenhänge. Ein Vlies verhindere, dass Kunststoffe nach unten 
abfließen. Diese würden abgefangen werden. In das Grundwasser und den Teich wür-
den so keine Kunststoffe gelangen. Den Aufbau eines Kunstrasenplatzes habe er in Stra-
berg gesehen. 
 
Herr Reith störte sich daran, dass die Befreiung auf Gründen des überwiegenden öffent-
lichen Interesses gewährt werden soll. Er kritisierte, dass Kunstrasenplätze an fünfter 
Stelle der Mikroplastikverschmutzung der Umwelt stünden und der Bau eines Kunstra-
senplatzes demnach wohl kaum im öffentlichen Interesse liegen könne. Herr Schmitz 
erläuterte, dass das öffentliche Interesse sich hier nicht auf die Errichtung des Kunstra-
senplatzes richte, der hier nicht Gegenstand der Beratungen sei, sondern ausschließlich 
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auf die Einleitung des gesäuberten und geklärten Niederschlagswassers in das Gewäs-
ser. Über mehr sei an dieser Stelle nicht zu entscheiden, da der Kunstrasenplatz sich 
außerhalb des Landschaftsschutzgebietes befinde. Dies müsse voneinander getrennt be-
trachtet werden. 
 
Der Vorsitzende Herr Lechner betonte, dass die Errichtung von Kunstrasenplätzen nichts 
Erfreuliches sei. Da dies unter Sportvereinen aber mittlerweile eine Art Manie sei, müsse 
man dies notgedrungen hinnehmen.  
 
Herr Schütz fragte, ob der Teich möglicherweise überlaufen könnte, wenn es zu viel 
regnet. Herr Schmitz versicherte, dass der Teich über ausreichend Volumen verfüge und 
nicht überlaufen könne. Der Vorsitzende Herr Lechner fügte hinzu, dass von einem 
Kunstrasenplatz ohnehin nicht allzu viel Wasser abfließe. 
 
Der Vorsitzende Herr Lechner ließ schließlich über die Entwässerung abstimmen. 
 
 

 

Beschluss: 

Der Naturschutzbeirat erhebt keinen Widerspruch gegen die Gewährung von Befreiung 
gem. § 67 Abs. 1 BNatSchG für die Anlage einer Entwässerungsrinne vom Kunstrasen-
platz Delrath in das Gewässer Zerringer Büschchen. 
 

Abstimmungsergebnis: 

Einstimmig ohne Stimmenthaltungen. 
 
 
  

6.  Abbruch und Neuerrichtung eines Zweifamilienhauses in Straberg, 
Stadt Dormagen 
Vorlage: 68/3106/XVI/2019 

 
Protokoll: 

Der Vorsitzende Herr Lechner führte ein, dass er gegen den Abbruch und anschließen-
den Neubau des Zweifamilienhauses Bedenken hege. Nach Ansicht des Aufrisses müsse 
er mit Entsetzen feststellen, dass große Glasfronten geplant seien. Glasfronten würden 
Todesfallen für Vögel darstellen, vor allem, wenn sie wie hier in der ersten Etage und 
damit sehr hoch angelegt seien. Zudem habe er es bislang immer so gesehen, dass 
wenn im Naturschutzgebiet oder FFH-Gebiet ein Gebäude abgerissen werde, dieses auf 
Dauer weg bleibe und der Schutzzweck ohne Bebauung erhalten bleibe. Er bat darum, 
dies im Beirat zu diskutieren. 
 
Herr Bolz schloss sich der Meinung des Vorsitzenden an. Er verwies darauf, dass vor 
kurzer Zeit eine Expertin im Beirat über Vogelschlag aufgeklärt habe, insbesondere im 
Hinblick auf große exponierte Glasflächen. Er müsse insofern auch die vorliegende Ar-
tenschutzprüfung kritisieren, weil das Tötungsrisiko nach seiner Auffassung durch die 
vorgelegte Planung betroffen und nicht berücksichtigt worden sei. Das alte Haus mit 
den kleinen Fenstern sowie die Nebengebäude mit gar keinen bzw. wenigen Fenstern 
sei soweit in Ordnung. Die Errichtung eines neuen Glaspalastes in die Landschaft hinge-
gen sei mit starken Bedenken verbunden. Nicht zuletzt sei dabei auch die Vorbildwirkung 
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nicht zu verachten, die durch den Glaspalast mitten im Naturschutzgebiet entstehe. Der 
vorgelegten Planung könne er so daher nicht zustimmen. 
 
Herr Schmitz erklärte, dass der Standort des Gebäudes nicht mitten im Naturschutzge-
biet liege, sondern ersichtlich in einer Ecke, die direkt an die Ortslage, einen Parkplatz 
und das Ende des Naturschutzgebietes angrenze. Der Standort selber sei seit langer Zeit 
bebaut. Der Hinweis auf die Vogelschlaggefahr sei vollkommen korrekt, doch hiergegen 
gebe es risikomindernde Maßnahmen, die ergriffen werden könnten, wie die Expertin 
auch im Naturschutzbeirat seinerzeit berichtet habe. Dies sei auch möglich, ohne dass 
die Durchsichtigkeit und Lichtdurchlässigkeit der Glasflächen wesentlich gemindert wer-
den würden. Hier könnten beispielsweise Warnpunkte für Vögel auf die Scheiben ange-
bracht werden. Das Bauvorhaben könne entsprechend mit Maßnahmen zur Verhinde-
rung des Vogelschlagrisikos modifiziert werden. 
 
Der Vorsitzende Herr Lechner merkte an, dass aufgeklebte Folien und dergleichen nicht 
zielführend seien, da diese abgerissen werden könnten. Herr Schmitz bestätigte dies mit 
dem Hinweis, dass seinerzeit aufgeklebte Greifvögel sich an den Gebäuden des Rhein-
Kreises Neuss auch nicht bewährt hätten. 
 
Herr Grimbach sagte, dass der Naturschutzbeirat sich zwar zurücknehmen müsse, wenn 
es darum gehe, wie das Gebäude aussehe, architektonisch oder ästhetisch würde es 
aber nach seiner Meinung auch keinen großen Eingriff darstellen, wenn wie damals von 
der Expertin vorgeschlagen worden sei, eine lineare Unterbrechung eingebaut würde. 
Gerade aufgrund der Lage im bzw. am FFH-Gebiet sei dieser kleine Baustein auch zu-
mutbar. Dies solle auch gefordert und als Bedingung angebracht werden. Er fügte als 
weiteren Aspekt hinzu, dass erforderlich sei, den Standort in gewisser Weise abzuschir-
men, so dass dieser zu den anderen bebauten Bereichen als geschützter Landschafts-
bestandteil deutlich zu erkennen sei, damit kein schwimmender Übergang entstehe. 
Auch hierauf solle man bestehen. 
 
Herr Schmitz erläuterte zu den Ausführungen des Herrn Grimbach, dass in jeder Bauge-
nehmigung der artenschutzrechtliche Hinweis auf Vogelschlagrisiko gegeben werde. Es 
wäre abstrus in einem Fall wie diesem, in dem eine Modifikation möglich sei, diese nicht 
zu fordern. Daher sei man froh über den Hinweis des Naturschutzbeirates. Die ange-
sprochene Abgrenzung wäre in Richtung Südwesten. Dort werde der Zaun zurückge-
setzt, um zwischen Zaun und Grundstücksgrenze, also zu den angrenzenden Waldflä-
chen hin, eine dichte Hecke aufzubauen, die im Grund diesen Streifen von 4 oder 5 
Metern Breite von der Grundstücksnutzung ausschließe. 
 
Frau Lechner sorgte sich darum, dass die Tiere möglicherweise einen langen Anflugweg 
ohne natürlichen Stopper bis zur Scheibe haben könnten und sich dadurch das Vogel-
schlagrisiko realisieren könnte. Herr Schmitz erklärte, dass die Fensterfront nach Süd-
westen und damit zum Wald bzw. zur Hecke, die dort gepflanzt werde, ausgerichtet sei. 
Zwischen der neu zu pflanzenden Hecke und dem Haus sei kein allzu langer Bereich. 
Frau Lechner führte aus, dass sie aus Zoos sogenannte Vegetationsstopper kenne, damit 
die Tiere nicht so viel Fahrt aufnehmen und auf ein gewisses Tempo abgebremst wür-
den. Sie denke an Jungvögel, die von einem Sperber gejagt würden, und im Panikflug 
die Streifen an den Scheiben nicht wahrnehmen würden. Frau Lechner bezweifelte, dass 
die Hecke hoch genug werden würde. Sie sehe vegetativ eine Möglichkeit durch 1-2 
hohe Bäume mit belaubtem Geäst einen solchen Vegetationsstopper hinzuzufügen, da-
mit die Vögel nicht horizontal gegen die Scheibe fliegen. Dort könnten die Vögel dann 
auch Nahrung aufnehmen und brüten. Herr Schmitz sagte, dass der Vorschlag entspre-
chend aufgenommen werde. 
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Herr Grimbach sprach die Problematik der Lichtverschmutzung an. Es müsse darüber 
nachgedacht werden, die oft gepflegte Gartenkultur mit vielen Beleuchtungskörpern hier 
zu reduzieren. Dies sei sowohl im Kontext des Standortes als geschützter Teil der Land-
schaft als auch vor dem Hintergrund des weltweit diskutierten Artensterbens wichtig. Er 
bat darum, entsprechende Bauauflagen aufzunehmen. Herr Schmitz erläuterte, dass das 
Haus im Prinzip an der Ortsrandlage liege. 20 Meter weiter sei das nächste Haus, die 
nächste Straße und auch die nächste Beleuchtung. Nichtsdestotrotz müsse man die 
Lichtverschmutzung nicht weiter mittragen. Er sehe das hier vor allem als Frage der Art 
und Ausrichtung der Leuchtkörper. Es gebe solche, die Insekten regelrecht anziehen, 
die hier nicht genutzt werden sollten. In einem kürzlich entschiedenen Fall seien für die 
Ausleuchtung eines Tennisplatzes klare Vorgaben gemacht worden, in welchem Abprall-
winkel und in welcher Höhe die Leuchten strahlen dürfen. Die Aufnahme von Auflagen 
gegen die Lichtverschmutzung sagte er zu. 
 
Herr Steiner nahm Bezug auf die Lichtverschmutzung am Standort. Parallel zum Grund-
stück und noch ein Stück weiter in den Wald bzw. das Schutzgebiet hinein sei ein Wald-
parkplatz, der mit Laternen beleuchtet sei. Aus Sicht des Waldes stehe hinter dem 
Grundstück ein Restaurant mit einem 4- bis 5-stöckigen Wohnhaus, das auch groß über-
rage. Letztendlich verschwinde der Bau von dort aus also ein Stück weit hinter diesen 
Lichtern, die an der Seite oder dahinter zu sehen seien. Eine gewisse Lichtverschmut-
zung sei hier also bereits gegeben. Trotzdem halte er dies für einen wichtigen Hinweis. 
Es könnte auch über die Straßenlaternen nachgedacht werden im Hinblick auf den Win-
kel und modernere Lichter. Herr Grimbach hielt weiterhin eine Berücksichtigung der 
Lichtverschmutzung in einer Bauauflage für wichtig. Die Fehler der Vergangenheit 
müsse man nicht weiter unterstützen. Herr Schmitz erklärte, dass er im bisherigen Ver-
fahren, das sich bereits seit dem Jahr 2012 ziehe, nie das Gefühl gehabt habe, dass der 
Bauherr sich gegen vernünftige Erwägungen versperre. Maßnahmen gegen die Licht-
verschmutzung zu unternehmen, halte er für eine solche. 
 
Frau Lechner sprach sich gegen die moderne Art der Vorgartengestaltung mit Schotter 
statt Vegetation aus. Sie wisse nicht, wie weit hier Auflagen greifen könnten, hätte aber 
gerne, dass größere Schotterflächen untersagt werden. Es solle auf eine naturnahe in-
sektenfreundliche Gestaltung geachtet werden, gerade hier, weil es so ein schützens-
wertes Gebiet sei. Herr Schmitz sagte, dass dies in Teilen des Grundstückes sicherlich 
möglich sei. In gewissen Bereichen funktioniere dies allerdings nicht, da diese auch als 
schlichte Rasenflächen genutzt werden könnten. Ob dahingehend eine zwingende Auf-
lage gemacht werden könne, wisse er nicht, er sagte aber zu, dies in die nächsten Ge-
spräche mit dem Bauherren einzubringen. 
 
Herr Reith zitierte die Festsetzung des Landschaftsplanes II, nach dem die Errichtung 
oder außenseitige Änderung baulicher Anlagen im Naturschutzgebiet verboten sei. Eine 
Befreiung hiervon sei zwar möglich, aber er sehe den Naturschutzbeirat nicht gehindert, 
das Vorhaben, so wie es geplant sei, zu untersagen bzw. nicht zu genehmigen. Das 
Argument, dass es dem Bauherren nicht zuzumuten sei, dass wenn das alte Haus abge-
rissen werde, das neue nicht wieder aufgebaut werden dürfe, reiche ihm hier nicht aus. 
Er fragte daher, wie weit dies juristisch möglich sei und ob der Verwaltung hierzu Erfah-
rungswerte oder vergleichbare Fälle vorliegen.  
 
Herr Schmitz erläuterte, dass durch eine solche Entscheidung das seit ca. 100 Jahren 
bebaute Grundstück quasi auf den Wert eines Ackerlandes reduziert würde. Das Grund-
stück gehöre jemanden, der dort wohne und auch weiter wohnen möchte, es aber ak-
tuell nicht mehr könne. Ein Richter könnte hier womöglich auf die Idee kommen, dass 
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dies einer Enteignung recht nahe käme, weil die Privatnützigkeit des Grundstückes 
dadurch deutlich reduziert werden würde. Er könnte nicht sagen, wie ein Richter hier 
entscheiden würde, aber verwies darauf, dass diese oft sehr pragmatisch entscheiden 
würden. Das Instrument der Befreiung sei dazu da, offenkundige Differenzen zwischen 
Regelungsinhalt und Regelungszweck zu glätten. Es sei nicht dazu da, Naturschutzgebiet 
an einer Stelle wegzunehmen, etwa durch einen Neubau an einer Stelle, wo möglicher-
weise noch abgeholzt werden müsste, sondern um offenkundige Widersprüche zu glät-
ten. Genau das sei in der Vorlage versucht worden darzulegen. Das seit langer Zeit 
bebaute Grundstück wird zukünftig nicht anders genutzt werden als in den letzten 100 
Jahren. Sicherlich sehe der Baukörper nun anders aus, dies sei aber dem Stil der Zeit 
unterworfen. Das Haus, wie es jetzt da stehe, habe keinen besonderen historischen 
Bezug zu der Umgebung und keinen besonders wertvollen Baukörper für die landschaft-
liche Umgebung. Es sei schwer einem Richter zu vermitteln, den Wert des Grundstückes 
nun quasi auf null zu drehen und nicht mehr zu bewohnen. Dies sei aber reine Rechts-
philosophie, wie letztlich entschieden werden würde, könne er nicht sagen. 
 
Herr Reith fragte, ob mit einer Ablehnung nicht signalisiert werden könne, dass der 
Baukörper, so wie er geplant ist, nicht gewollt sei. Er befürchte eine Signalwirkung, die 
von dem Baukörper ausgehe und dass hierdurch womöglich auch andere auf die Idee 
kommen könnten am Rand in Naturschutzgebieten ähnliche Baukörper zu errichten. 
Herr Schmitz antwortete, dass das Erste, woran in einem solchen Fall gedacht werde, 
Präzedenzfälle seien, auf die man sich berufen könne. Wenn an einer Stelle etwas ge-
nehmigt werde, könne man in einem vergleichbaren Fall an einer anderen Stelle einem 
anderen dies nicht versagen. Es gebe zwar keine Gleichheit im Unrecht, aber wenn ein-
mal etwas für rechtmäßig gehalten und vertreten werde, dann müsse einem anderen 
die gleiche Chance gegeben werden. Herrn Schmitz falle aber kein vergleichbarer Fall 
ein. 
 
Herr Grimbach erkundigte sich über die Größe der Fläche. Herr Schmitz führte aus, dass 
die Fläche des neuen Baukörpers größer sei als die des derzeitigen, aber exakt so groß 
sei wie das dem Bauherren bereits zustehende Recht, den alten Baukörper zu sanieren 
bzw. ihn so zu erweitern, dass man darin wieder wohnen könne. 
 
Herr Grimbach hielt ein Gespräch mit dem Bauherren für wichtig, in dem Anregungen 
untergebracht werden könnten, wie in einer solchen Situation architektonisch geschickt 
und optisch ansprechend im Einklang mit der Natur verfahren werden sollte. Er denke, 
dass die besprochenen Aspekte betreffend Fenster, Beleuchtung, gartenbauliche Bedin-
gungen etc. gut in einem Gespräch umgesetzt werden könnten. Dies könne der Natur-
schutzbeirat auch festlegen. Herr Bolz sprach sich dafür aus, die Festlegung der Gestal-
tung der Fenster und Beleuchtung nicht nur in Gesprächen anzubringen, sondern mit in 
die Nebenbestimmungen zur Baugenehmigung verbindlich aufzunehmen und betonte 
noch einmal die besondere Schutzwürdigkeit des Naturschutz- und FFH-Gebietes. In-
wieweit die Gestaltung der Freiflächen im Wege dessen geregelt werden könne, wisse 
er nicht. Womöglich könnten bestimmte Bereiche ausgenommen, nicht heimische Be-
pflanzungen ausgeschlossen, standortheimische Bepflanzungen oder sonstiges vorge-
schrieben werden. Ihm sei wichtig, hier die Möglichkeiten rechtlich voll auszuschöpfen 
und in die Baugenehmigung aufzunehmen. Herr Bolz fragte, ob man hier nicht auch eine 
Flachdachbegrünung festsetzen könne. Durch den Schutzstatus des Standortes seien 
hier auch formal viele Möglichkeiten gegeben. Herr Schmitz antwortete, dass er dies 
soweit nicht beurteilen könne und zuvor prüfen müsse. Er berichtete, dass Bauherren 
nach Gesprächen mit der Naturschutzbehörde, in denen wichtige Punkte erklärt und in 
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der Regel auch Einvernehmen erzielt worden sei, die Planungen in der Regel so ange-
passt würden, dass diese akzeptiert werden könnten. Möglicherweise sei die Flachdach-
begrünung sogar eine Anregung, die auf viel Wohlwollen stößt. 
 
Frau Lechner erklärte, dass sie aufgrund der bereits weit vorangeschrittenen Planung 
sich bei der nun erwünschten Zusage etwas unter Druck gesetzt fühle, weil bereits so 
viele Architektenkosten getätigt worden seien. Sie hätte lieber einen anderen Baustil mit 
Spitzdach gehabt, der eher an ein Bauernhaus erinnere und sich in die Landschaft ein-
füge. Dies passe besser zum FFH-Gebiet als der jetzt geplante Glaspalast und habe auch 
eine andere Wirkung auf die Öffentlichkeit. Herr Schmitz erläuterte, dass die Beteiligung 
des Beirates zum jetzigen Stand der Planungen ein rein logistisches Problem sei. Der 
Naturschutzbeirat könne erst beteiligt werden, wenn eine FFH-Verträglichkeitsuntersu-
chung, Artenschutzprüfung, Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung und die Beteiligung der 
anerkannten Naturschutzverbände über das Landesbüro stattgefunden habe. Er appel-
lierte an Frau Lechner, sich nicht allzu sehr an der Optik und Ästhetik festzumachen. 
Diese seien immer problematisch, weil sie sehr subjektiv seien.  
 
Herr Bolz führte das Landschaftsbild als Belang des Gesetzes an, den man nicht aus-
blenden könne. Herr Schmitz erklärte, dass Orts- und Landschaftsbild Teil des Baurechts 
(§ 35 BauGB) seien. Die Stadt Dormagen habe das Vorhaben soweit für zulässig gehal-
ten, vorausgesetzt, dass die naturschutzrechtliche Seite auch in Ordnung sei. Diese 
könne man durch Modifikationen in Ordnung bringen. Herr Krechel meldete sich als 
stellvertretendes Beiratsmitglied und Zuhörer und schilderte, dass er das Naturschutz- 
und FFH-Gebiet aufgrund seiner Wohnortsnähe sehr gut kenne. Das Haus existiere 
schon sehr lange. Die Auswirkungen auf das Gebiet durch das neue Haus an der gleichen 
Stelle wären ähnlich wie die derzeitigen. Die Optik unterliege persönlichen Maßstäben, 
störe aber die Natur nicht, sofern die Problematik der Glasfronten im Hinblick auf Vogel-
schlag entschärft würde. Insofern sei auch der Vegetationsstopper mit 1-2 Bäumen eine 
gute Idee. Im Prinzip sehe er aber keine Gründe, das Vorhaben zu untersagen. In un-
mittelbarer Nähe gebe es bis auf den Waldkauz keine planungsrelevanten Arten. Wenn 
man die vorkommenden Arten, wie etwa den Springfrosch unterstützen wollen würde, 
könne man z.B. einen Teich anlegen. 
 
Herr Steiner berichtete in Bezug auf das Ortsbild, dass das aktuelle Haus einen der 
großen Schandflecke im Dorf darstelle. Auch die Höhe des geplanten Baus sei niedriger 
als der aktuelle. Letztendlich sei dies für den Naturschutz nicht relevant, aber die neue 
Planung führe zu einer Aufwertung des Ortsbildes. Die besprochenen Aspekte zum Vo-
gelschutz und zur Lichtverschmutzung sollten berücksichtigt werden.  
 
Frau Lechner merkte an, dass mit Hinblick auf die Anbringung von Linien auf den Glas-
fronten gegen Vogelschlag sichergestellt werden müsse, dass diese nicht nach gewisser 
Zeit aus optischen Gründen wieder entfernt würden. Dies könne man womöglich kon-
trollieren oder etwas anbringen, das nicht so leicht wieder entfernt werden kann oder 
z.B. im Glas eingearbeitet ist. Herr Schmitz erinnerte daran, dass es viele Möglichkeiten 
gebe, wie die Expertin dem Beirat seinerzeit berichtet habe. 
 
Der Vorsitzende Herr Lechner ließ schließlich über das Bauvorhaben abstimmen unter 
der Maßgabe, die Untere Naturschutzbehörde damit zu beauftragen, die Verbesserungs-
vorschläge des Beirates, soweit rechtlich möglich, vernünftig umzusetzen und in Gesprä-
chen mit dem Bauherren anzubringen. 
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Beschluss: 

Der Naturschutzbeirat erhebt keinen Widerspruch gegen die Gewährung von Befreiung 
gem. § 67 Abs. 1 BNatSchG für den Abbruch des Altbestandes und die Neuerrichtung 
eines Zweifamilienhauses in Dormagen-Straberg.  
 
Die Untere Naturschutzbehörde wird damit beauftragt, soweit rechtlich möglich, ver-
nünftige Maßnahmen in Auflagen festzulegen und in Gesprächen mit dem Bauherrn an-
zubringen, um 

 das Vogelschlagrisiko zu verringern (Gestaltung/Modifikation der Fenster und Pflan-
zung von 1-2 Bäumen als Vegetationsstopper), 

 die Lichtverschmutzung zu verringern (Art und Ausrichtung der Leuchtkörper) und 
 eine naturnahe Gestaltung des Neubaus zu fördern. 
 
 

Abstimmungsergebnis: 

Beschlossen mit 7 Stimmen dafür, 3 Enthaltungen und 0 Gegenstimmen. 
 
  

7.  Zaunversetzung beim Museum Insel Hombroich, Stadt Neuss 
Vorlage: 68/3107/XVI/2019 

 
Protokoll: 

Der Vorsitzende Herr Lechner nahm Bezug auf die im Rahmen der Zaunversetzung zur 
Straße hin erforderlichen Fällungen von Pappeln. Die von der Stiftung Insel Hombroich 
geplante Nachpflanzung mit Eichen halte er nicht für wünschenswert. Er sprach sich für 
eine Wiederanpflanzung von Schwarzpappeln aus. Diese seien als erhaltens- und nach-
züchtenswert zu betrachten, da an sie einige Schmetterlingsarten gebunden seien. Ins-
besondere die Hydridpappeln 1. Ordnung, also Schwarzpappeln mit einer anderen Pap-
pelsorte gekreuzt, würden imposante Bäume werden. Bei dem Vormarsch der Pappele-
liminierung, die überall um sich greife, sei es mittlerweile an der Zeit, Pappelbestände 
dort, wo sie noch einigermaßen gut anzutreffen seien, zu erhalten. Es müssten nicht 
überall Eichen oder Eschen gepflanzt werden. Die Pappel sei lange Zeit sehr dominierend 
anzutreffen gewesen. Daher hätten sich viele Arten an diese angesiedelt. Diese würden 
jetzt langsam wieder zurückgehen. Daher plädierte er dafür, dass wenn schon beste-
hende Pappelbestände abgeholzt werden müssten, diese mit Schwarzpappeln und F1-
Hybriden nachgepflanzt werden sollten. 
 
Herr Bolz fragte, wie viele Pappeln durch die Zaunversetzung betroffen seien. Herr 
Schmitz erklärte, dass es sich um eine Waldfläche handle. Die Fällungen lägen im Rah-
men der normalen forstwirtschaftlichen Bewirtschaftung. Das Regionalforstamt Nieder-
rhein habe bereits keine Bedenken erhoben. Es gehe hier nicht um besondere Einzel-
bäume, sondern heutige Bestandsbäume, die in einer Waldfläche liegen würden, die in 
den 80er-Jahren noch gar nicht bestanden habe. Auf alten Luftbildern seien nur einzelne 
Bäume zu sehen. Die umgebende Waldfläche sei im Grunde erst mit dem Museum 
Hombroich hinzugekommen. Als mittlerweile klassischer Wald dürfe der Waldbesitzer 
die Bäume dort im Rahmen der forstwirtschaftlichen Bewirtschaftung entnehmen. 
 
Herr Grimbach wies darauf hin, dass die Pappeln, die bisher da gepflanzt wurden, nur 
relativ kurzlebige Gehölze seien. Die Schwarzpappel sei kein Bestandsbaum in dem 
Sinne, sondern eher ein Solitärbaum. Er könne sich nicht vorstellen, einen Wald mit 
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Schwarzpappeln zu bestücken. Zudem sei die Frage der Beschaffung gar nicht so ein-
fach, da es sich dann um genetisch saubere Pappelbestände handeln müsse. Die 
Schwarzpappel werde deutlich älter als die Hybridpappel und schaffe so um die 300 
Jahre. Die Hybridpappel werde so schnell nicht verschwinden, da diese auch z.B. im 
Auenbereich viel gepflanzt worden sei. Zwar würden Pappeln immer mehr verschwin-
den, letztendlich bestünden aber noch große Bestände an Pappeln. Hier zwingend Ei-
chen zu pflanzen, könnte seiner Meinung nach übertrieben sein. Es solle jedenfalls kein 
Ahorn gepflanzt werden. Grundsätzlich nur Schwarzpappeln zu setzen, halte er für nicht 
machbar. Diese hätten sehr ausladende Äste, die fast im rechten Winkel vom Stamm 
weggehen würden. 
 
Herr Schmitz erinnerte daran, dass die Stiftung Hombruch eine erstklassige forstliche 
Beratung habe. Er fügte hinzu, dass die Untere Naturschutzbehörde keinen Zugriff auf 
die Baumartenwahl habe. Dies sei eine Angelegenheit des Regionalforstamtes Nieder-
rhein als Untere Forstbehörde. Es könnten also lediglich Anregungen an den für die 
Museumsinsel Hombroich zuständigen Landespfleger weitergegeben werden. Er könne 
sich aber vorstellen, dass man dem auch folgen werde. 
 
Herr Bolz stellte in Frage, ob hier im Hinblick auf den Abstand zu Gebäuden überhaupt 
eine forstwirtschaftliche Bepflanzung bzw. Nutzung sinnvoll sei oder nicht eher die Pflan-
zung von Solitären. Herr Schmitz erklärte, dass das Museum Insel Hombroich von diesen 
leicht versteckten Anlagen unter Bäumen lebe. Wenn hier rein nach Sicherheitsaspekten 
gearbeitet würde, wäre das gar nicht möglich. 
 
Herr Schmitz erinnerte noch einmal daran, dass der damalige Zaun vermutlich aufgrund 
eines damals dort stehenden Kassenhäuschens so gezogen worden sei, das wohl nicht 
direkt an der Straße stehen sollte. Ansonsten wäre der Zaun vermutlich bereits damals 
linear zur Straße gezogen worden. 
 
Herr Grimbach regte an, es könne vielleicht eine Reih- und Gliedbepflanzung verhindert 
werden. Herr Schmitz sagte, dass er sich eine solche im Bereich des Kunstmuseums, 
das mit Kunst parallel zur Natur beworben werde, ohnehin nicht vorstellen könne. Herr 
Grimbach plädierte dafür, den Förstern zu vertrauen. 
 
Der Vorsitzende Herr Lechner stellte kritisch fest, dass die Verhinderung von Insekten-
sterben sehr schnell an Grenzen stoße, wenn ästhetische, planerische oder andere Be-
lange vorgeführt werden. Herr Schmitz entgegnete, dass man dies der Stiftung 
Hombroich wohl nicht vorwerfen könne, da deren offene Flächen für Insekten sehr at-
traktiv seien. Der Vorsitzende Herr Lechner erklärte, dass nicht die blühenden Pflanzen 
entscheidend seien, sondern die Futterpflanzen für die Raupen, damit es Schmetterlinge 
gebe. Herr Grimbach merkte an, es sei nachgewiesen, dass die einheimische Eiche den 
meisten Insekten Nahrung und Futter biete, nicht die Pappel. Der Vorsitzende Herr Lech-
ner monierte, dass diese aber auch deutlich verbreiteter sei als die Pappel. Herr Schmitz 
hielt dem entgegen, dass gerade in der Erftaue, in der Hombroich angesiedelt sei, und 
in den Nebengewässern noch starke Hybridpappelbestände bis nach Selikum rauf vor-
zufinden seien. 
 
Herr Schütz brachte den Kompromiss vor, eine teilweise Bepflanzung mit Pappeln vor-
zuschreiben. Herr Schmitz erläuterte, dass die Untere Naturschutzbehörde dies nicht 
vorschreiben, sondern nur vorschlagen könne. Dies werde die Untere Naturschutzbe-
hörde auch machen. Er denke, dass Herr Damm von der Stiftung Insel Hombroich dem-
gegenüber sehr offen sein wird. 
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Frau Lechner schlug ebenfalls eine Mischung vor. Es sollten einzelne Schwarzpappeln 
gepflanzt werden, um diese wieder aufleben zu lassen. Allerdings sollten keine Hybriden 
gepflanzt werden, da diese schnell innen faul und dann umstürzen würden. Herr Schmitz 
stellte fest, dass der Beirat sich für eine verträgliche Artenvielfalt ausspreche. 
 
Der Vorsitzende Herr Lechner ließ schließlich über die Zaunverlegung abstimmen. 
 

 

Beschluss: 

Der Naturschutzbeirat erhebt keinen Widerspruch gegen die Gewährung von Befreiung 
gem. § 67 Abs. 1 BNatSchG für die Versetzung des Zaunes auf der Museumsinsel 
Hombroich in Neuss. 
 

Abstimmungsergebnis: 

Einstimmig ohne Stimmenthaltungen. 
 
  

8.  Mitteilungen für die Mitglieder des Runden Tisches 
Vorlage: 68/3122/XVI/2019 

 
Protokoll: 

Die Verwaltung hatte keine weiteren Mitteilungen. 
 

 
 
 
  

9.  Anfragen 
 

Protokoll: 

Herr Behrens hatte als stellvertretendes Beiratsmitglied und Zuhörer zwei Anfragen an 
die Verwaltung. Die erste Frage betraf einen Artikel in der Tageszeitung, nach dem in 
Pulheim Hamster ausgesetzt würden. In Rommerskirchen gebe es auch Vertragsnatur-
schutzflächen. Er fragte diesbezüglich, ob es Planungen gebe, dass dieses Jahr auch 
dort welche hinkommen. Herr Schmitz sagte, es gebe vielfältige Bestrebungen, die noch 
bestehenden Hamsterpopulationen zu stärken bis hin zu Wiederansiedlungen. Das eine 
oder andere müsse aber noch reifen. Die Rommerskirchener Population werde man aber 
nicht vergessen. 
 
Die zweite Frage des Herrn Behrens bezog sich auf das Naturschutzgebiet „An der 
schwarzen Brücke“. Im Landschaftsplan stehe etwas von einem Biotopmanagement-
plan. Er fragte, ob es den gebe und wo man den einsehen könne. Herr Schmitz bat 
Herrn Behrens darum, sich diesbezüglich mit dem Kollegen Herrn Große vom zuständi-
gen Amt 61 – Entwicklungs- und Landschaftsplanung in Verbindung zu setzen.  
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Da keine weiteren Wortmeldungen vorlagen, schloss der Vorsitzende Herr Rainer Lechner um 
18:08 Uhr die Sitzung. 
 
 
 
Rainer Lechner Lars Raddatz 
Vorsitz Schriftführung 
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